
AMTSBLATT 
der Gemeinde Laußig

12. Juli 2023 Nr. 9/2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Laußig für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
  Aufgrund § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 9. Mai 2023 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird  

                                                                                                                                                        
                 2023       2024
im Ergebnishaushalt mit dem  

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf        5.531.300 Euro                5.483.700 Euro
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf            6.344.600 Euro              6.063.300 Euro
• Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf        - 813.300 Euro             - 579.600 Euro

• Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                    0 Euro             0 Euro
• Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                    0 Euro                            0 Euro
• Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                    0 Euro            0 Euro

• Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                - 813.300 Euro                - 579.600 Euro

• Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                  0  Euro                           0  Euro
• Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf              0  Euro                           0  Euro
• Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 
  gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf           628.952  Euro                591.400  Euro
• Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
   gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf              0  Euro                           0  Euro

• veranschlagtes Gesamtergebnis auf       - 184.348 Euro                  11.800 Euro

im Finanzhaushalt mit dem  

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                              5.326.000 Euro                5.276.900 Euro
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf        5.509.400 Euro                5.220.000 Euro
• Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge 
  der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf        - 182.800  Euro                   56.900  Euro

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf              397.300  Euro                  252.200  Euro
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                              262.200  Euro                     217.700  Euro
• Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf          135.100  Euro                   34.500  Euro
• Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
   aus Investitionstätigkeit auf          - 47.700  Euro                   91.400  Euro

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                        0  Euro                             0  Euro
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf              195.000  Euro                   169.000  Euro
• Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            - 195.000  Euro               - 169.000  Euro

• Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                                                            - 242.700  Euro                 - 77.600  Euro
festgesetzt.
  

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
         

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 Euro (2023) und 1.000.000 Euro 
(2024) festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:    
                    2023      2024
 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)                   300 v.H.                          300 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                  400 v.H.                          400 v.H.

Gewerbesteuer auf                                                 390 v.H.                          390 v.H.
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Hinweis:
Gemäß § 74 Absatz 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Laußig, den 9. Mai 2023
                                                                                                                                                                                                                   
 

Schneider
Bürgermeister

Mit Bescheid des Landratsamtes Nordsachsen vom 20. Juni 2023 wird die Haus-
haltssatzung der Gemeinde Laußig für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 bestätigt.
Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung liegen mit allen Anlagen zu jedermanns 
Einsichtnahme in der Zeit vom 17. bis einschließlich 25. Juli 2023 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Laußig (Kämmerei/Kasse), 
Leipziger Straße 23, 04838 Laußig aus.

(Nordsachsen/Wsp). Im Rahmen des 
Mobilitätsprojektes „Pendlermobilität 
in Leipzig und dem Umland stärken 
– Mobilität und Verkehrswende aktiv 
voranbringen“ starteten am 10. Juli meh-
rere neue Angebote im Linienverkehr 
des Landkreises Nordsachsen.
Bei den neuen Angeboten handelt es 
sich unter anderem um zusätzliche 
Fahrten auf der bestehenden Buslinie 
196 (Bad Düben – Leipzig). Konkret 
wird der Busverkehr seit Montag um 
folgendes Angebot erweitert: Die Takt-
frequenz der PlusBus-Linie 196 wird am 
Wochenende und an allen Feiertagen 
zwischen Bad Düben und Leipzig auf 
einen Stundentakt erhöht. Bisher ver-
kehrte die Linie samstags und sonntags 
nur alle zwei Stunden. Damit erhält 
der Kurort Bad Düben an allen Wo-
chentagen eine mindestens stündliche 
Anbindung an die Großstadt Leipzig, 
was die Erreichbarkeit für Beschäftigte 
und Erholungssuchende gleichermaßen 
verbessert und dies pünktlich zum Be-
ginn der Sommerferien.

Änderungen infolge von
Kostensteigerungen 

Seit 2021 sind eine Reihe von Kos-
tensteigerungen eingetreten, für die 
der Landkreis Nordsachsen nur un-
zureichende Ausgleichsmittel erhält. 
Dennoch soll das Linien- und Fahrten-
angebot weitestgehend aufrechterhalten 
werden. Nach einer detaillierten Analyse 

werden ab dem Fahrplanwechsel einige 
Fahrten nicht mehr angeboten, die im 
Schnitt von zwei oder weniger Personen 
genutzt wurden oder bei denen es gar 
keine Fahrgastnachfrage gab. Damit 
gelingt es, öffentliche Gelder weiterhin 
wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen. 
Für die entfallenden Fahrten wird zu-
meist ein alternatives Rufbusangebot 
eingerichtet oder es bestehen weiterhin 
Fahrtmöglichkeiten mit anderen Linien.  
Hier die wichtigsten Änderungen: 
• Linie 211 und Linie D (Stadtbus 

Delitzsch): Die bisherige Stadtlinie D 
wird in die Linie 211 integriert. Diese 
Linie bedient ab dem Fahrplanwechsel 
neu den Delitzscher Ortsteil Beeren-
dorf sowie den PEP-Markt Delitzsch. 
Außerdem entsteht mit der Integration 
der bisherigen Linie D in die Line 211 
eine umsteigefreie Direktverbindung 
über das Delitzscher Stadtgebiet hinaus 
nach Krostitz über Brodau, Zschortau, 
Biesen, Kreuma, Beuden, Kletzen und 
Pröttitz.

• Linie 231: Die Fahrt um 5.36 Uhr ab 
Eilenburg wird auf 5.15 Uhr vorverlegt 
und fährt ab Doberschütz weiter nach 
Mockrehna anstatt nach Gruna. Die 
Fahrt um 15.35 Uhr ab Eilenburg endet 
in Rote Jahne und die Fahrt um 16.35 
Uhr ab Gruna beginnt erst um 17.20 
Uhr in Mockrehna.

Infos zu allen Änderungen: nordsachsen-
mobil.de/aktuelles/news

ÖPNV: Neue Bus-Angebote seit 10. Juli

Linie 196 jetzt täglich im Stundentakt  
und Änderungen auf der Linie 231 (Kossa/Wsp). So wie der Falter im 

Sommer seine Flügel ausbreitet und in 
die weite Welt hinaus fliegt, so gehen 
die Ältesten der Kindergartenkinder 
am 1. August ihren nächsten Schritt 
in die große Welt: die Kindergar-
tenkinder verabschiedeten sich aus 
ihrer Kita-Gruppe. Grund genug, mit 
diesen Kindern und deren Eltern am 
29. Juni ein großes Fest zu feiern. 
Bevor die Kinder in der feierlichen 
Abschlussrunde ihre Geschenke als 
Andenken an die Kita-Zeit überreicht 
bekamen, sangen sie das Lied „Ade, 

du schöne Kindergartenzeit“. Nicht 
nur bei den Kita-Kindern rollte die 
eine oder andere Träne. Von den 7 
Vorschulkindern und Eltern gab es für 
die Kita ein Eichhörnchen Futterhaus 
für unseren Garten, worüber wir uns 
sehr gefreut hatten.
Das AWO „Kinderhaus am Regen-
bogen“ in Kossa bedankt sich für die 
kunterbunte Zeit mit den sieben Vor-
schulkindern und Eltern und wünscht 
unseren „kleinen Großen“ alles Gute 
für ihre weitere Zukunft.

Jenny Werner

Leserpost

Kossas „kleine Große“ sagen ade

Sieben Kinder konnten vom Kossaer „Kinderhaus am Regenbogen“ in die Schule 
verabschiedet werden. Foto: privat
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